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Protokoll Nr. 4 (2015-2019) 
 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bau“ des Beirates Schwachhausen am 
28.09.2015 im Ortsamt 
 
Beginn 18:00 Ende: 18:40 
 
Anwesend waren: 
 
a) vom Fachausschuss Herr Carstens 
 Herr Hasselmann 
 Frau Dr. Helling 
 Frau Schneider 
 Herr Dr. Schober (i.V. für Herrn Bahlmann) 
  
b) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
c) als Gäste Herr Schön (Bremer Tennis-Verein von 1896 e.V. (BTV)) 
 Herr Kauert (vom BTV beauftragter Architekt) 
 Herr Bürger (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr) 
 
 
Die Tagesordnung wird wie vorgelegt genehmigt. 
 
TOP 1: Stellungnahme zum Bauantrag des Bremer Tennis-Vereins von 1896 e.V. 

Frau Dr. Mathes weist eingangs darauf hin, dass das Einverständnis des Bremer Tennis-
Vereins von 1896 e.V. (BTV) vorliege, so dass der vorliegende Nachtrag zum Bauantrag 
(Scharnhorststraße 75 – Neubau 13 PKW-Stellplätze) öffentlich beraten werden könne. 
Frau Dr. Mathes erinnert daran, dass der zugrunde liegende Bauantrag bereits 2014 behandelt 
worden sei. Der Fachausschuss habe damals der planungsrechtlichen Beurteilung zugestimmt. 
Frau Dr. Mathes zitiert aus der damaligen Beurteilung: „Des Weiteren wurde durch eine 
Schallimmissionsbetrachtung durch einen Schallschutzgutachter der Nachweis erbracht, dass 
mit der vorgesehenen Lärmschutzwand keine Beeinträchtigungen der angrenzenden Nachbarn 
zu erwarten sind.“ 
Die Absicht des Vereins, die 13 zu bauenden Parkplätze anders anzuordnen und keine Lärm-
schutzwand herzustellen, habe einen Nachtrag zur planungsrechtlichen Beurteilung erforderlich 
gemacht; zu diesem Nachtrag müsse der Fachausschuss heute Stellung nehmen. Ein aktuelles 
Lärmschutzgutachten stelle fest, dass eine Schallschutzmauer nicht erforderlich sei. 

Herr Schön führt aus, dass 

 der Verein sich dafür entschieden habe, das Pumpenhaus zu erhalten und als Lager-
raum zu nutzen; 

 deshalb eine veränderte Anordnung der Parkplätze erforderlich werde; 

 13 Parkplätze vorgeschrieben seien und auch später nicht weitere ergänzt würden; 

 Die Versickerung des Oberflächenwassers gewährleistet sei; 

 der Verein klären werde, wem die vorhandene Mauer an der Grundstücksgrenze des 
Vereins zu den Nachbar/innen in der Buchenstraße gehöre. Sollte diese Mauer dem 
Verein gehören, werde der Verein sie instand setzen; 

 die Hainbuchen entlang der Mauer nach Ende des Sommerfällverbots beschnitten 
würden; 

 insgesamt strebe der Verein einen „vernünftigen Zustand“ des Grüns und des Geländes 
an, nachdem der Verein in den zurückliegenden Jahren ein „Notprogramm“ betrieben  
habe und deshalb das Gelände nicht sachgerecht gepflegt werden konnte. 
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Herr Kauert weist darauf hin, dass 

 der ursprüngliche Bauantrag keinerlei Schallschutz beinhaltet habe, die Baubehörde 
aber um ein entsprechendes Gutachten gebeten habe, das inzwischen auch vorliege 
und keinen Schallschutz für erforderlich halte; 

 die vorhandene Mauer eine Lärmschutzfunktion habe, aber auch ohne diese Mauer 
keine Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden müssten; 

 die Parkplätze durch eine Schranke gesichert werden. Diese öffne, wenn ein Fahrzeug 
davor stehe; ab 22 Uhr sei der Parkplatz ganz geschlossen. 

 
Herr Bürger, zuständig im Umweltressort für Immissionsschutz, bestätigt die Aussagen, dass 
eine Lärmschutzwand nicht erforderlich ist. Die einschlägigen Richt- und Grenzwerte werden 
ohne deren Herstellung deutlich eingehalten.  
 
Auf Vorschlag von Frau Dr. Mathes schließt sich der Fachausschuss einstimmig der planungs-
rechtlichen Beurteilung an und stimmt dem Nachtrag damit ebenfalls zu. 
 
 
 
 Sprecher Vorsitz Protokoll 
 Carstens Dr. Mathes Berger 


